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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.08.2023 

 Vorlage Nr. 230371 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Bürgermeisterin Weist Entscheidung 24.08.2023 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

F.S.M. Gladbeck 2015 e.V. 

- Eigenverantwortliche Nutzung für die Sportanlage Hartmannshof 

 
Begründung: 

 

Die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage Hartmannshof wurde in den vergange-

nen Jahren vertraglich auf den Verein „Die Freie Sportmannschaft Gladbeck 2015 e.V.“ 

(F.S.M.) probeweise jeweils für ein Jahr übertragen. 

 

Mit Wirkung vom 01.11.2021 wurde der Fußballverein F.S.M. aus dem Stadtsportverband Glad-

beck e.V. ausgeschlossen, da die Gemeinnützigkeit nicht nachgewiesen werden konnte. 

 

Mittlerweile liegt die Gemeinnützigkeit vor und der Stadtsportverband Gladbeck hat in seiner 

Sitzung am 01.06.2023 den Verein F.S.M. wieder aufgenommen. 

 

Die Sportverwaltung berichtet in der Sitzung über den bisherigen Verlauf der Nutzung und 

schlägt vor, den Vertrag für die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage Hartmannshof 

für ein Jahr zu beschließen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich 10.000 € 

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: Die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage Hartmannshof wird 

vertraglich auf den Verein „Freie Sportmannschaft Gladbeck 2015 e.V.“ 

(F.S.M.) für ein Jahr übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


